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Wer kann wählen?
Bei der Bundestagswahl sind alle Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt und können wählen (aktives Wahlrecht), 
wenn sie Deutsche (im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, s.u.) sind und am Wahltag

das 18. Lebensjahr vollendet haben,

seit mindestens drei Monaten Ihre Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben oder sich sonst 
gewöhnlich dort aufhalten,

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und

im Wählerverzeichnis Ihrer Heimatgemeinde geführt werden.

Grundsätzlich sind alle Bürgerinnen und Bürger immer in der Gemeinde wahlberechtigt, in der sie mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind. Dort werden sie automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigt sind auch Deutsche, die bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen am Wahltag außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie nach dem 23. Mai 1949 und vor ihrem Fortzug mindestens drei Monate 
ununterbrochen eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland gehabt oder sich sonst gewöhnlich dort aufgehalten 
haben.

Deutsche im Ausland
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und hier nicht gemeldet sind, können an der 
Bundestagswahl teilnehmen, wenn sie

Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind,

bis zum Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,

nach dem 23. Mai 1949 mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt 
haben und

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Deutsche, die im Ausland leben und die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, müssen sich rechtzeitig, d.h. bis 
spätestens zum 6. September 2009 in das Wählerverzeichnis ihrer letzten Heimatgemeinde in Deutschland eintragen 
lassen. Diese Eintragung muss schriftlich mit einem besonderen Formular beantragt werden. Zugleich müssen 
Deutsche an Eides statt versichern, dass sie wahlberechtigt sind.

Bundeswahlleiter: Wahlrecht für Deutsche im Ausland

Sie sind vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn Sie

das Wahlrecht infolge Richterspruchs verloren haben,

Ihre Angelegenheiten nicht mehr alleine besorgen können und ein Betreuer für alle Angelegenheiten 
(Vollbetreuung) für Sie bestellt wurde oder

sich aufgrund einer gerichtlichen Anordnung wegen einer Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befinden.

Ausländer (Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen) sind nicht wahlberechtigt. Daher sind 
Unionsbürger � anders als bei der Europa- und den Kommunalwahlen � nicht wahlberechtigt, auch wenn sie ihren 
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Ausländer (Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen) sind nicht wahlberechtigt. Daher sind 
Unionsbürger � anders als bei der Europa- und den Kommunalwahlen � nicht wahlberechtigt, auch wenn sie ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Grundgesetz Artikel 116
(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als 
dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937 Aufnahme gefunden hat. 
 
(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die 
Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre 
Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 
1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck 
gebracht haben. 
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